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(3) Für die Unterstützung und Koordinierung der Arbeit 
der Kommissionen sowie ihr Zusammenwirken bei der Lö
sung komplexer Aufgaben ist der Rat verantwortlich. Der 
Vorsitzende des Rates informiert die Vorsitzenden der Kom
missionen regelmäßig über für ihre Tätigkeit wichtige Fra
gen. Die Kommissionen berichten öffentlich über ihre Tätig
keit.

K a p i t e l  III 

Rechte und Pflichten der Abgeordneten

§ 15
(1) Die Abgeordneten der örtlichen Volksvertretungen er

füllen ihre verantwortungsvollen Aufgaben im Interesse des 
sozialistischen Staates, zum Wohle des werktätigen Volkes. 
Gestützt auf das Vertrauen der Wähler setzen sie sich für 
die Belange der Bürger ein. Sie sind verpflichtet, die Poli
tik des sozialistischen Staates zu vertreten und die Verfas
sung und die Gesetze zu wahren. Die Abgeordnetentätigkeit 
ist ehrenamtlich. Sie genießt hohe Achtung und Anerken
nung durch Staat und Gesellschaft.

(2) Die Abgeordneten sind ihren Wählern verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig. Sie halten enge Verbindung mit 
den Bürgern und den Arbeitskollektiven, erläutern ihnen 
die Politik des sozialistischen Staates, beraten mit ihnen 
über die zu lösenden Aufgaben und fördern ihre aktive Mit
wirkung an der Vorbereitung und Verwirklichung der Be
schlüsse der Volksvertretungen und Räte. Sie stützen sich 
bei ihrer Tätigkeit im Wahlkreis und im Betrieb auf die 
Ausschüsse der Nationalen Front, die Gewerkschaften und 
die anderen gesellschaftlichen Organisationen.

(3) Im konstruktiven Miteinander von Volksvertretern und 
Staatsfunktionären nehmen die Abgeordneten aktiv an der 
Verwirklichung der Beschlüsse der Volksvertretungen teil 
und tragen durch gute berufliche und gesellschaftliche Arbeit 
zur Stärkung der sozialistischen Staatsmacht bei. Sie werten 
die Erfahrungen der Werktätigen bei der Durchführung der 
Pläne aus und fördern ihre Verallgemeinerung.

§ 16
(1) Zur Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben sind 

die Abgeordneten berechtigt und verpflichtet,
a) an den Tagungen ihrer Volksvertretung sowie der Vor

bereitung, Durchführung und Kontrolle der Beschlüsse 
teilzunehmen;

b) entsprechend den Festlegungen der Volksvertretung in 
einer Kommission mitzuwirken und im Wahlkreis tätig 
zu sein;

c) bei festgestellten Rechtsverletzungen von dem zuständi
gen Leiter die unverzügliche Wiederherstellung der Ge
setzlichkeit zu fordern.

(2) Die Abgeordneten sind berechtigt,
a) Beschlußvorlagen einzubringen, der Volksvertretung, 

dem Rat und den Kommissionen die Behandlung von 
Sachfragen vorzuschlagen sowie Anträge zur Tagesord
nung zu stellen;

b) auf den Tagungen Anfragen an den Rat, seine Mitglieder 
und die Leiter der Fachorgane sowie andere anwesende 
Staats- und Wirtschaftsfunktionäre zu richten, die in der 
Regel auf der gleichen Tagung zu beantworten sind. 
Eine nachträgliche Beantwortung hat innerhalb 1 Woche 
zu erfolgen. Über das Ergebnis ist die Volksvertretung 
auf der nächsten Tagung zu informieren;

c) von den Mitgliedern des Rates, den Leitern der Fach
organe, der Betriebe, Betriebsteile und Einrichtungen 
und den Vorsitzenden der Genossenschaften für ihre 
Tätigkeit als Abgeordnete erforderliche Auskünfte zu 
verlangen, die diese innerhalb von 2 Wochen zu geben 
haben, sowie persönliche Aussprachen zu fordern;

d) an den Tagungen nachgeordneter Volksvertretungen be
ratend teilzunehmen;

e) sich zur regelmäßigen Information, zum Erfahrungsaus
tausch und zur Koordinierung der Arbeit in ihren Wahl
kreisen und Betrieben zu Abgeordnetengruppen und an
deren Formen organisierter Abgeordnetentätigkeit 
zusammenzuschließen sowie in Wahlkreisaktivs mitzu
wirken ;

f) über Tatsachen, die ihnen als Abgeordnete anvertraut 
worden sind, die Aussage zu verweigern, soweit dem 
nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen;

g) öffentliche Verkehrsmittel gemäß den Rechtsvorschriften 
unentgeltlich zu benutzen;

h) für besondere Aufwendungen in ihrer Abgeordneten
tätigkeit entsprechend den Rechtsvorschriften Ersatz zu 
erhalten.

(3) Die Abgeordneten sind verpflichtet,
a) die ihnen von der Volksvertretung übertragenen Aufga

ben gerecht und unvoreingenommen gegenüber jeder
mann sowie in enger Verbindung mit den Bürgern 
gewissenhaft zu erfüllen;

b) ständig engen Kontakt mit den Wählern zu halten und 
in ihren Wirkungsbereichen regelmäßig und aktiv tätig 
zu sein;

c) mindestens zweimal jährlich in ihrem Wahlkreis vor den 
Bürgern Rechenschaft über ihre Abgeordnetentätigkeit 
abzulegen und über die Tätigkeit der Volksvertretung zu 
berichten. Die Volksvertretung trifft dazu Festlegungen 
und gewährleistet die Unterstützung der Abgeordne
ten;

d) ihrem Arbeitskollektiv über ihre Abgeordnetentätigkeit 
zu berichten und den Wählern Auskunft zu geben, wie 
sie ihre Aufgaben im Interesse des sozialistischen Staates 
und zum Wöhle der Bürger erfüllen;

e) an sie gerichtete Eingaben der Bürger zu beantworten. 
Sie haben Eingaben, die von ihnen nicht selbst geklärt 
werden können, unverzüglich den für die Entscheidung 
zuständigen Organen zu übermitteln und die ordnungs
gemäße Bearbeitung und Beantwortung zu kontrollie
ren;

f) Wachsamkeit zu üben sowie Staats- und Dienstgeheim
nisse zu wahren.

§ 17
(1) Die Abgeordneten der örtlichen Volksvertretungen sind 

in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung zu 
fördern. Sie sind, soweit die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
als Abgeordnete es erfordert, von der beruflichen Tätigkeit 
freigestellt. Löhne und Gehälter sind weiterzuzahlen. Es darf 
keine Einkommensminderung eintreten.

(2) Den Abgeordneten dürfen aus ihrer Tätigkeit keine 
beruflichen oder sonstigen persönlichen Nachteile entstehen. 
Die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses eines Abge
ordneten ohne sein Einverständnis bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Volksvertretung. Die Zustimmung kann auch 
vom Rat erteilt werden, der darüber die Volksvertretung auf 
ihrer nächsten Tagung zu unterrichten hat. Entsprechendes 
gilt für Abgeordnete, die Mitglieder von Genossenschaften 
sind.

(3) Die Abgeordneten der örtlichen Volksvertretungen dür
fen wegen ihrer Abstimmung oder wegen Äußerungen in 
Ausübung ihrer Rechte und Pflichten als Abgeordnete nicht 
strafrechtlich oder disziplinarisch zur Verantwortung gezogen 
werden. Über die Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen ge
gen einen Abgeordneten ist die Volksvertretung oder der Rat 
unverzüglich zu unterrichten.

(4) Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten erhalten 
einen Ausweis.

§ 18
(1) Die staatlichen Organe, die Leiter der Kombinate, Be

triebe und Einrichtungen und die Vorstände der Genossen-


